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per Post  oder E-Mail an 
 

Elektrizitätswerk Simbach GmbH erneuerbare-energien@e-werk-simbach.de 
Bayernwerkstraße 13 
84359 Simbach am Inn 
 
 

 

 

Aufhebung Wirkleistungsbegrenzung 

 Der Anlagenbetreiber beantragt die Aufhebung der „70-Wirkleistungsbegrenzung“. 

 Der Anlagenbetreiber beantragt die Aufhebung der Wirkleistungsbegrenzung mittels einer Einrichtung 
zur ferngesteuerten Reduzierung der Einspeiseleistung (Rundsteuerempfänger)  
Hinweis: Ergänzend zu diesem Antrag muss eine von einem Elektroinstallationsunternehmen 
ausgefüllte Inbetriebsetzungs- und Änderungsanzeige für elektrische Anlagen eingereicht werden.  

  

✗ 
Ort und Datum  Unterschrift Anlagenbetreiber 

 

Ergänzende Hinweise: 

 Die Daten der Anlage sind (nach Aufhebung der Wirkleistungsbegrenzung) im Marktstammdatenregister vom  
Anlagenbetreiber zu aktualisieren. Weitere Informationen hierzu stellt die Bundesnetzagentur zur Verfügung. 

 Der Antrag gilt als genehmigt sofern der Netzbetreiber nicht innerhalb eines Monats eine anderslautende 
Rückmeldung gibt. 

Anlagenbetreiber  Anlagenstandort 
   

Vor- und Nachname  Straße und Hausnummer 

Straße und Hausnummer  Postleitzahl und Ort 

Postleitzahl und Ort   

Telefon / Mobil   

E-Mail 
 
 

  

Kunden - Anlagendaten (dient zur genauen Identifikation) 
 

(Diese Nummer finden Sie auf Ihrer Einspeiserechnung nach EEG) 
Kundennummer EWS (250…) 

(bitte hier die Leistung der gesamten Anlage eintragen) 
(Diesen Wert finden Sie auf Ihrer Einspeiserechnung nach EEG) 

Modulleistung gesamt (kWp)  


